
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 6 - Technische Betriebe 
 
 

Vorlage Nr. 531/06/1 
 
 

Betreff: 
 

Festsetzung der Strassenreinigungsgebühren für das Jahr 2007 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 12.12.2006 Berichterstattung 

durch: 
Herrn Brauer 
Herrn Dr. Janning 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
6203 Straßenreinigung und Winterdienst 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 
      € 

Eigenanteil 
 
 

 
      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 

 
      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 531/06/1 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  

1. Die „Straßenreinigung Gebührenbedarfsberechnung 2007“ vom 
21.11.2006 wird zur Kenntnis genommen. 

 
2. Der Rat der Stadt Rheine beschließt auf Empfehlung des Bau- und Be-

triebsausschusses die als Anlage beigefügte 8. Änderung der Satzung über 
die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
vom 23. Dezember 1985. 

 
 
Begründung: 
 
Der Bau- und Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.12.2006 auf der 
Grundlage der Vorlage 531/06 einen Beschluss zur Änderung der Straßenreini-
gungsgebühren ab 2007 gefasst. Zur Umsetzung dieses Beschlusses ist der Er-
lass einer Änderungssatzung erforderlich. 
 
Die erforderliche Änderungssatzung ist als Anlage beigefügt und muss formell 
durch den Rat beschlossen und öffentlich bekannt gemacht werden. 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
 
8. Änderungssatzung der Satzung über die Straßenreinigung und über 
die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) der Stadt Rheine vom __________________ 
 

Gemäß der §§ 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW S. 712) zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 4. Mai 2004 (GV. NW S. 228), und des § 7 Abs. 1 und 
in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW S. 498), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Stra-
ßen (StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV NW S. 706), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. November 1997 (GV NW S. 430, 438) und hat der Rat der 
Stadt Rheine in seiner Sitzung am 12. Dezember 2006 diese 8. Änderungssat-
zung zur Satzung über die Straßenreinigung und über die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Rheine 
vom 23. Dezember 1985 beschlossen: 
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§ 6 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
 

4. Die Benutzungsgebühr je Meter Grundstücksseite (Abs. 1 bis 3) beträgt 
jährlich 

  
a) bei vierzehntäglicher Reinigung 
b) bei wöchentlich einmaliger Reinigung 
c) bei wöchentlich zweimaliger Reinigung 
d) für die Fußgängerzonen 

bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sich 
die Gebühr entsprechend 

 
0,94 € 
1,23 € 
2,34 € 
3,46 € 

 
 
 
 

§ 10 Inkrafttreten 
 

Diese 8. Änderung tritt am 01. Januar 2007 in Kraft. 
 
 


